
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/2/14 8Ob640/84,
8Ob2028/96k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1985

Norm

ZPO §230a

Rechtssatz

Die im § 230 a ZPO normierte Notfrist von vierzehn Tagen beginnt mit der Zustellung - und nicht erst mit Eintritt der

Rechtskraft - des Beschlusses des Gerichtes erster Instanz, mit dem die Unzuständigkeit ausgesprochen und die Klage

zurückgewiesen wurde, an den Kläger.

Entscheidungstexte

8 Ob 640/84

Entscheidungstext OGH 14.02.1985 8 Ob 640/84

Veröff: EvBl 1987/17 S 85
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